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Zusammenfassung

	 	Europa	braucht	moderne	Arbeitsmarktverfassungen,	die	den	notwendigen	sozialen	

Schutz	mit	der	erforderlichen	Beweglichkeit	und	Flexibilität	am	Arbeitsmarkt	verbin-

den.	Das	beinhaltet,	dass	Sicherheit	auf	der	Grundlage	umfassender	Flexibilität	in	erster	

Linie	nicht allein den Bestandsschutz bestehender Arbeitsverhältnisse bedeuten 
kann.	Vielmehr	geht	es	bei	Flexicurity	auch	um	die	Chancen, an Stelle eines weg

fallenden Arbeitsplatzes möglichst nahtlos wieder in neue Beschäftigung zukommen	

(Außenflexibilität).	Neben	der	Stärkung	der	Außenflexibilität	geht	es	bei	Flexicurity	in	

gleichem	Maße	um	eine	Ausweitung	der	Binnenbeweglichkeit	im	bestehenden	Ar-

beitsverhältnis,	um	die	Beendigung	von	Arbeitsverhältnissen	vermeidbar	zu	machen.

	 	Die	Arbeitsmarktpolitik	 ist	 in	der	Verantwortung	der	Mitgliedstaaten.	Aufgabe	der		

Europäischen	Union	ist	es,	die	Bemühungen	der	Mitgliedstaaten,	ihre	Arbeitsmärk-

te	zu	modernisieren,	zu	flankieren	und	zu	unterstützen.	Sie	ist	dabei	strikt	an	den	

Grundsatz der Subsidiarität	 gebunden.	 Eine	Harmonisierung	der	nationalen	Ar-

beitsrechtssysteme	 würde	 dem	 Subsidiaritätsgrundsatz	 entgegenstehen	 und	 in		

gewachsene	Traditionen	und	Strukturen	eingreifen.

	 	Die	EU	sollte	sich	für	die	entschlossene	Umsetzung	der	im	Rahmen	der	Lissabon-

Strategie	eingegangenen	Selbstverpflichtung der Mitgliedstaaten einsetzen	und	

zugleich	den	Austausch von Best Practice	inner-	und	außerhalb	der	Europäischen	

Beschäftigungspolitik	fördern.	Die	EU	darf	zudem	die	Zielsetzung	von	Flexicurity	nicht	

durch	eigene	Initiativen	konterkarieren.	Die	Mitgliedstaaten brauchen dringend 
Freiräume,	um	den	notwendigen	Schutz	und	die	erforderliche	Flexibilität	am	Arbeits-

markt	entsprechend	der	jeweiligen	nationalen	Ausgangsbedingungen	auszutarieren.

	 Dem	Flexicurity	Konzept	werden	vier	grundlegende	Elemente	zugeschrieben:	

	 	 	Ein	einfaches, transparentes und berechenbares Arbeitsrecht	im	Innen-	und	

Außenverhältnis,	 das	 die	 Anpassung	 der	 Unternehmen	 auch	 im	 personellen	

Bereich,	die	 sich	aus	neuen	Marktchancen	 für	 sie	 zwingend	ergibt,	 ermöglicht		

und	damit	den	Aufbau	von	Beschäftigung	fördert;	

	 	 	eine	effektive und effiziente Arbeitsmarktpolitik,	die	auf	eine	frühzeitige	und	

ausreichende	Aktivierung	Arbeitsloser	und	deren	schnelle	Integration	in	den	ersten	

Arbeitsmarkt	ausgerichtet	ist;



�

	 	 	nachhaltig finanzierbare soziale Sicherungssysteme,	 die	dem	Einzelnen	 im	

Bedarfsfall	eine	zuverlässige	Basissicherung	bei	Arbeitslosigkeit	gewährleisten	und	

den	Fall	ins	Bodenlose	verhindert;	

	 	 	moderne und lebenslange Weiterbildungsformen,	die	die	Innovations-	und	

Wettbewerbsfähigkeit	 der	 Unternehmen	 bzw.	 die	 Beschäftigungsfähigkeit	 der		

Arbeitnehmer	fördern.

	 	Flexicurity	bedarf	dabei	eines	ganzheitlichen Ansatzes,	in	dem	diese	vier	Elemente	

in	einer	Gesamtstrategie	umgesetzt	werden.	Nur	dann	können	sich	 ihre	positiven	

Effekte	gegenseitig	ergänzen	und	verstärken.

	 	Die	Modernisierung	der	Arbeitsmärkte	muss	Teil einer umfassenden Reform
strategie	für	mehr	Wachstum	und	Beschäftigung	sein,	die	neben	dem	Arbeits-

markt	auch	Maßnahmen	in	den	Bereichen	Steuern,	Bildung	und	Innovation,	

Tarif-	und	Wettbewerbspolitik,	öffentliche	Finanzen	sowie	bessere	Rechtssetzung	

enthält.	
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I. Einleitung

Europa	steht	in	Bezug	auf	Wachstum	und	Beschäftigung	vor	großen	Herausforderungen:	

Trotz	des	Beschäftigungszuwachses	im	letzten	Jahr	schneidet	die	EU	in	Bezug	auf	die	

Arbeitsmarktentwicklung	im	internationalen	Vergleich	schlecht	ab.	Im	Jahr	200�	lag	die	

Arbeitslosenquote	in	der	EU	mit	7,9	Prozent	deutlich	über	der	anderer	Regionen	in	der	

Welt,	wie	zum	Beispiel	Japan	oder	den	USA,	die	Arbeitslosenquoten	von	4,1	Prozent,	

bzw.	4,�	Prozent	verzeichneten.	Auch	der	OECD-Durchschnitt	war	mit	�,0	Prozent	ins-

gesamt	sehr	viel	besser,	als	der	der	EU.	Dramatisch	ist	der	Unterschied	in	Bezug	auf	die	

Langzeitarbeitslosigkeit,	die	in	der	EU-27	im	Jahr	200�	sieben	Mal	so	hoch	war	wie	in	

den	USA	(EU-27=	4	Prozent,	USA=	0.�	Prozent).

Die	EU-Arbeitsmarktzahlen	fallen	aber	nicht	nur	im	internationalen	Vergleich	schlecht	

aus,	sondern	auch	gemessen	an	den	eigenen	Zielen.	Im	Jahr	2000	hatten	sich	die	europä-

ischen	Staats-	und	Regierungschefs	zum	Ziel	gesetzt,	die	Europäische	Union	bis	zum	Jahr	

2010	zum	„wettbewerbsfähigsten	und	dynamischsten	wissensbasierten	Wirtschaftsraum	

der	Welt“	zu	machen.	Davon	ist	die	EU	weit	entfernt.	Unerreichbar	erscheinen	auch	die	

konkreten	beschäftigungspolitischen	Ziele,	die	im	Rahmen	der	Lissabon-Strategie	be-

schlossen	wurden:	Die	angepeilte	Beschäftigungsquote	von	70	Prozent	(EU:	��,8	Prozent	

im	Jahr	200�)	wird	ebenso	schwer	zu	erreichen	sein,	wie	die	anvisierte	Beschäftigungs-

quote	von	Frauen	von	�0	Prozent	(EU:	��,�	Prozent	im	Jahr	200�)	und	die	von	älteren	

Arbeitnehmern	von	�0	Prozent	(EU:	41	Prozent	im	Jahr	200�).

Innerhalb	der	EU	ist	dabei	der	Handlungsbedarf	aufgrund	der	sich	voneinander	unter-

scheidenden	Situationen	in	den	Mitgliedstaaten	und	den	andersartigen	Problemen	zum	

Teil	 sehr	 unterschiedlich.	Während	Dänemark	 und	 Irland	 zum	Beispiel	 im	 Jahr	 200�	

Arbeitslosenquoten	von	�,9	und	4,4	Prozent	verzeichneten,	 lag	die	Arbeitslosenquote	

in	 Deutschland	 bei	 8,4	 Prozent	 und	 in	 Polen	 und	 der	 Slowakei	 bei	 1�,8	 bzw.	 1�,4		

Prozent.	Ähnlich	unterschiedlich	sind	die	Beschäftigungsquoten	innerhalb	Europas.	Diese	

Spreizung	darf	aber	nicht	darüber	hinweg	täuschen,	dass	die	EU	Mitgliedstaaten	in	der	

Mehrzahl	vor	großen	Herausforderungen	stehen.Tatsächlich	hat	die	EU-Kommission	im	

Rahmen	des	im	Dezember	200�	vorgelegten	2.	Jahresfortschrittsberichts	zur	Umsetzung	

der	Lissabon-Strategie	auch	nur	begrenzte	Fortschritte	in	Bezug	auf	die	Reformen	der	

Arbeitsmärkte	 in	 der	 EU	 festgestellt.	 Die	 EU-Kommission	 fordert	 die	 Mitgliedstaaten	

daher	auf,	das	Reformtempo	zu	beschleunigen.	
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„Die verbesserten wirtschaftlichen Perspektiven sind eine einmalige Gelegenheit, 

das Reformtempo zu erhöhen und keine Ausrede, um sich zurück zu lehnen und 

zu ‚entschleunigen’. Es gibt keinen Grund zur Selbstzufriedenheit“,	so	Kommissions-

präsident	José	Manuel	Barroso	bei	der	Vorstellung	des	Berichts.	

Diese	 Forderung	wird	 von	der	europäischen	Wirtschaft	uneingeschränkt	 geteilt.	 Eine	

Umfrage	von	BUSINESSEUROPE	 (früher	UNICE)	hat	ergeben,	dass	die	Mehrzahl	der	

nationalen	Wirtschaftsverbände	enttäuscht	ist	von	den	langsamen	Reformfortschritten	

in	ihren	Staaten.

Der	 erhöhte	 Anpassungsbedarf	 von	 Unternehmen	 durch	 die	 verschärfte	 Wettbe-

werbssituation	auf	den	globalen	Märkten	macht	eine	Modernisierung	der	Arbeitsmärk-

te	unumgänglich.	Gerade	die	gute	Konjunktur	ist	eine	besonders	gute	Gelegenheit,	

wichtige	Reformprojekte	entschlossen	umzusetzen.	Diese	muss	 jetzt	entschlossen	

genutzt	werden.	Die	Mitgliedstaaten	Europas	brauchen	moderne	Arbeitsmarktverfas-

sungen,	die	den	notwendigen	sozialen	Schutz	mit	der	erforderlichen	Beweglichkeit	

und	Flexibilität	am	Arbeitsmarkt	verbinden.	Das	Konzept	der	Flexicurity	hat	in	diesem	

Zusammenhang	 zunehmend	 Aufmerksamkeit	 gewonnen	 und	 ist	 zur	 Priorität	 der	

deutschen,	portugisischen	und	slovenischen	EU-Ratspräsidentschaft	geworden.	Die	

EU-Kommission	plant	zudem	noch	dieses	Jahr	eine	Mitteilung	zu	Flexicurity	vorzule-

gen.	Die	Arbeitgeber	begrüßen	dies	und	stellen	im	Folgenden	die	Grundsätze	dar,	die	

die	Kernelemente	des	Flexicurity-Ansatzes	sein	müssen.	Sie	betonen,	dass	dabei	der	

Grundsatz	der	Subsidiarität	gewahrt	werden	muss.

II.  Flexicurity: Mehr Sicherheit durch größere Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt

Sicherheit	 auf	 der	 Grundlage	 umfassender	 Flexibilität	 kann	 in	 erster	 Linie	 nicht	 allein		

den	 Bestandsschutz	 bestehender	 Arbeitsverhältnisse	 bedeuten.	 Vielmehr	 geht	 es	 bei	

Flexicurity	auch	um	die	Chancen,	an	Stelle	eines	wegfallenden	Arbeitsplatzes	möglichst	

nahtlos	wieder	in	neue	Beschäftigung	zukommen	(Außenflexibilität).	Umfragen	(Bericht	

„Beschäftigung	in	Europa	200�“)	zeigen,	dass	Länder	mit	den	rigidesten	Kündigungsschutz-

bestimmungen	eine	überproportional	hohe	Langzeitarbeitslosigkeit	verzeichnen,	und	die	

Arbeitnehmer	deshalb	auch	die	größte	Angst	vor	Arbeitslosigkeit	haben.	In	Ländern	mit	

arbeitsrechtlichen	Regelungen,	die	Unternehmer	zur	Schaffung	von	Beschäftigungsver-

hältnissen	unmittelbar	wenn	Bedarf	da	ist	anregen,	weil	die	Beendigung	problemloser	

möglich	ist,	haben	Arbeitnehmer	sehr	viel	weniger	Angst	vor	Arbeitslosigkeit.

Relevanz	hat	Flexicurity	dabei	 insbesondere	auch	 für	die	„Problemgruppen“	auf	dem	

Arbeitsmarkt.	 Der	 Versuch,	 Arbeitsplätze	 durch	 eine	 hohe	 Regulierungsdichte	 zu		

schützen,	hat	dazu	geführt,	dass	gerade	die	gering	Qualifizierten	oder	anders	benach-

teiligten	Gruppen	sehr	viel	geringere	Chancen	haben,	eine	Arbeitsstelle	zu	finden.	Laut	

des	von	der	EU-Kommission	herausgegebenen	Berichts	„Beschäftigung	in	Europa	200�“	

behindern	 insbesondere	 strikte	 Kündigungsschutzbestimmungen	 die	 Integration	 von	

jungen	Menschen,	Frauen	und	Langzeitarbeitslosen	in	den	Arbeitsmarkt.	In	der	Tat	haben	

Großbritannien,	Irland	und	Dänemark,	die	Länder	mit	einem	flexiblen	Arbeitsrecht,	die	

niedrigste	Langzeitarbeitslosenquote	der	EU.	

Neben	der	Stärkung	der	Außenflexibilität	geht	es	bei	Flexicurity	in	gleichem	Maße	um	

eine	Ausweitung	der	Binnenbeweglichkeit	 im	bestehenden	Arbeitsverhältnis,	um	die	

Beendigung	von	Arbeitsverhältnissen	vermeidbar	zu	machen.	Ausgangspunkt	dabei	ist,	

dass	jedes	Unternehmen	und	jede	Belegschaft	Interesse	an	ausgewogenen	Arbeitsver-

hältnissen	und	einsatzbereiten	Arbeitnehmern	hat	und	kein	Arbeitgeber	gern	Mitarbeiter	

entlässt.	Dazu	bedarf	es	einer	Erleichterung	individueller	Bündnisse	für	Arbeit	auf	betrieb-

licher	Ebene.	Ist	eine	Beendigung	des	Arbeitsverhältnisses	unvermeidbar,	soll	sie	zügig	

und	kalkulierbar	möglich	sein,	möglichst	mit	neuer	Perspektive	für	den	Arbeitnehmer.

Die	europäische	Diskussion	zu	Flexicurity	muss	berücksichtigen,	dass	sich	die	Arbeits-

marktverfassungen	 innerhalb	der	Europäischen	Union	zum	Teil	sehr	voneinander	un-

terscheiden	und	die	EU	in	diesen	Fragen	keine	umfassende	Regelungskompetenz	hat.	

In	Europa	haben	sich	im	letzten	Jahrhundert	unterschiedliche	sozialpolitische	Ansätze	

entwickelt,	mit	der	Folge,	dass	die	einzelnen	Mitgliedstaaten	in	Bezug	auf	Flexicurity	von	
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sehr	unterschiedlichen	Positionen	her	kommen.	Zudem	gibt	es	zwischen	den	Mitglied-

staaten	auch	bedeutende	soziokulturelle	Unterschiede.	Einen	„one-size-fits-all“	Ansatz	

kann	es	daher	bei	der	Ausgestaltung	von	Flexicurity	nicht	geben.	Die	Staaten	müssen	

ihren	den	 jeweiligen	Umständen	angepassten	eigenen	konkreten	Weg	wählen.	Dem	

Flexicurity	Konzept	werden	vier	grundlegende	Elemente	zugeschrieben:	

	 	Ein	einfaches,	transparentes	und	berechenbares	Arbeitsrecht	im	Innen-	und	Außen-

verhältnis,	das	die	Anpassung	der	Unternehmen	auch	im	personellen	Bereich,	die	sich	

aus	neuen	Marktchancen	für	sie	zwingend	ergibt,	ermöglicht	und	damit	den	Aufbau	

von	Beschäftigung	fördert;	

	 	eine	effektive	und	effiziente	Arbeitsmarktpolitik,	die	auf	eine	 frühzeitige	und	aus-

reichende	 Aktivierung	 Arbeitsloser	 und	 deren	 schnelle	 Integration	 in	 den	 ersten	

Arbeitsmarkt	ausgerichtet	ist;

	 	nachhaltig	finanzierbare	soziale	Sicherungssysteme,	die	dem	Einzelnen	im	Bedarfsfall	

eine	zuverlässige	Basissicherung	bei	Arbeitslosigkeit	gewährleisten	und	den	Fall	ins	

Bodenlose	verhindert;	

	 	moderne	und	lebenslange	Weiterbildungsformen,	die	die	Innovations-	und	Wettbe-

werbsfähigkeit	der	Unternehmen	bzw.	die	Beschäftigungsfähigkeit	der	Arbeitnehmer	

fördern.

Flexicurity	bedarf	dabei	eines	ganzheitlichen	Ansatzes,	in	dem	diese	vier	Elemente	in	

einer	Gesamtstrategie	umgesetzt	werden.	Nur	dann	können	sich	ihre	positiven	Effekte	

gegenseitig	ergänzen	und	verstärken.

III. Die Flexicurity-Elemente im Einzelnen

 Arbeitsrecht

Bürokratie,	Überregulierung	und	Unübersichtlichkeit	im	Arbeitsrecht	bewirken	bei	den	

Unternehmen	Unsicherheit	und	Zurückhaltung	bei	Neueinstellungen.	Insbesondere	bei	

kleinen	und	mittleren	Unternehmen	(KMU),	die	99	Prozent	aller	Betriebe	in	der	EU	aus-

machen,	sind	die	Chancen	für	zusätzliche	Beschäftigung	besonders	groß.	Gerade	diese	

haben	aber	keine	extra	arbeitsrechtlichen	Abteilungen.	Es	bedarf	daher	eines	übersicht-

lichen,	beschäftigungsfreundlichen	Arbeitsrechts	mit	rechtssicheren	und	kalkulierbaren	

Regelungen	über	die	Begründung	und	Beendigung	von	Arbeitsverhältnissen,	die	sich	

an	der	betrieblichen	Praxis	orientieren.	Darüber	hinaus	muss	die	Binnenbeweglichkeit	

innerhalb	der	Arbeitsverhältnisse	verbessert	werden,	in	etwa	durch	Arbeitszeitkorridore	

und	Arbeitszeitkonten,	um	eine	flexible	Ausgestaltung	des	Arbeitszeitvolumens	entspre-

chend	des	tatsächlich	bestehenden	betrieblichen	Bedarfs	zu	ermöglichen.

Es	geht	darum,

	 	die	Bereitschaft	von	Unternehmen	zu	stärken,	so	früh	und	so	schnell	wie	möglich	

neue	Arbeitsplätze	zu	schaffen	und	so	die	Chancen	von	Arbeitssuchenden	auf	dem	

Arbeitsmarkt	zu	erhöhen;

	 	die	Möglichkeit	 für	Unternehmen	zu	verbessern,	 ihre	Chancen	auf	dem	Markt	zu	

suchen	und	zu	nutzen.	Dabei	kommt	es	in	erster	Linie	auf	Schnelligkeit	an.	Flexibilität	

ist	die	Grundvoraussetzung,	die	Marktchancen	zum	Wohle	des	Unternehmens	und	

der	Beschäftigten	zu	nutzen.	

Laut	einer	 repräsentativen	Eurobarometer-Studie	 aus	dem	 Jahr	200�	bejahen	 sieben	

von	zehn	EU-Bürgern	die	Aussage,	 „dass	Arbeitsverträge	 flexibler	werden	sollen,	um	

die	Schaffung	von	Arbeitsplätzen	zu	erleichtern“.	Die	Politik	muss	keine	Angst	vor	ent-

scheidenden	Weichenstellungen	haben,	denn	die	Bürger	der	EU	haben	erkannt,	dass	

nur	 wenn	 Neueinstellungen	 nicht	 zum	 unkalkulierbaren	 Risiko	 für	 den	 Arbeitgeber	

werden,	Beschäftigungswachstum	möglich	wird.	Auch	haben	sich	–	in	unterschiedlicher	

Ausprägung	–	eine	Vielfalt	verschiedener	Beschäftigungsformen	entwickelt,	die	zum	Be-

schäftigungsmotor	in	Europa	geworden	sind.	Hier	gilt	es,	die	Vielfalt	neuer	Entwicklungen	

zu	unterstützen,	die	es	Arbeitgebern	und	Arbeitnehmern	erst	ermöglicht,	den	verschie-

densten	Lebens-	und	Unternehmensmodellen	und	den	Anforderungen	des	wachsenden	

Wettbewerbs	vor	dem	Hintergrund	der	Globalisierung	gerecht	zu	werden.
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 Arbeitsmarktpolitik

Arbeitsmarktpolitik	muss	gezielt	angelegt	sein	als	Brücke	in	Beschäftigung.	Dann	trägt	

sie	dazu	bei,	Langzeitarbeitslosigkeit	mit	all	ihren	negativen	Konsequenzen	gar	nicht	erst	

entstehen	zu	lassen.	Flexicurity	bedeutet,	Arbeitsuchende	frühzeitig	zu	aktivieren	und	zu	

mobilisieren	und	nach	dem	richtigen	Prinzip	von	„Fördern	und	Fordern“	Eigeninitiative	

einzufordern,	aber	auch	ausreichend	zu	unterstützen	–	gerade	auch	durch	eine	schnelle	

und	passgenaue	Arbeitsvermittlung.	Dazu	bedarf	es	unbürokratischer	und	transparenter	

gesetzlicher	Grundlagen	sowie	einer	Konzentration	des	arbeitsmarktpolitischen	Instru-

mentariums	 auf	 die	 nachgewiesen	 erfolgreichen	 Maßnahmen.	 Es	 gilt,	 Leistungen	 im	

Rahmen	 der	 Arbeitsmarktpolitik	 auf	 Wirkung	 und	 Wirtschaftlichkeit	 auszurichten.	 Es	

geht	dabei,

	 	um	die	schnelle	Vermittlung	und	ergänzende	sinnvolle	Förderung	von	Arbeitslosen,	

um	Langzeitarbeitslosigkeit	zu	vermeiden	bzw.	abzubauen;

	 	um	ein	schlankes	und	wirkungsvolles	Instrumentarium	und	einen	effizienten	Einsatz	

der	Mittel.

 Soziale Sicherung

Arbeitslosigkeit	darf	nicht	zur	wirtschaftlichen	Existenzbedrohung	werden.	Eine	zuver-

lässige	und	garantierte	Basissicherung	bei	Arbeitslosigkeit	 ist	als	Ausdruck	von	gesell-

schaftlicher	Solidarität	fester	Bestandteil	der	europäischen	Sozialsysteme.	Darüber	hinaus	

bewahren	unterschiedliche	Formen	von	Arbeitslosenversicherungen	in	Zeiten	vorüber-

gehender	Arbeitslosigkeit	davor,	auf	staatliche	Hilfe	angewiesen	zu	sein.	Dabei	müssen	

Transferleistungen	insgesamt	so	ausgestaltet	werden,	dass	hinreichende	Anreize	zu	einer	

schnellen	Suche	und	vor	allem	auch	Annahme	neuer	Beschäftigung	bestehen.	Nicht	

Alimentierung	und	Verwaltung	von	Arbeitslosen	ist	Zweck	der	Systeme,	sondern	Verhin-

derung	bzw.	die	schnelle	Überwindung	von	Arbeitslosigkeit.	Die	Beschäftigungsstrategie	

der	OECD	von	200�	weist	auf	die	negativen	Auswirkungen	von	hohen	und	langfristigen	

Unterstützungsleistungen	auf	den	Arbeitsmarkt	hin.	Es	geht	darum,

	 	Arbeitnehmern	in	einem	flexiblen	Arbeitsmarkt	den	notwendigen	sozialen	Schutz	bei	

und	vor	Arbeitslosigkeit	zu	gewährleisten;

	 	die	Arbeitslosenversicherung	mit	ausreichenden	Anreizen	für	eine	schnelle	Arbeits-

aufnahme	auszugestalten,	um	die	Integration	in	den	ersten	Arbeitsmarkt	für	alle	zu	

fördern	und	so	auch	dazu	beizutragen,	die	Abgabenlast	zu	begrenzen.

 Lebenslanges Lernen

In	Zeiten	 schnellen	 technischen	 Fortschrittes	wird	Bildung	und	Qualifizierung	 immer	

wichtiger,	 und	 zwar	 frühzeitig,	 nachhaltig	 und	 lebenslang.	 Die	 Fähigkeiten	 und	 Fer-

tigkeiten	des	Einzelnen	entscheiden	über	seine	Chancen	auf	dem	Arbeitsmarkt.	Eine	

hochwertige	 frühkindliche	 Erziehung	 und	 Schulbildung	 muss	 die	 Grundlagen	 legen	

und	das	nötige	Rüstzeug	für	eine	berufliche	Ausbildung	vermitteln.	Die	berufliche	Aus-

bildung	 (betrieblich,	schulisch,	akademisch)	muss	konsequent	an	den	Anforderungen	

des	Arbeitsmarktes	und	der	Praxis	ausgerichtet	sein	und	für	die	Beschäftigungsfähigkeit	

ihrer	Absolventen	sorgen.	Angesichts	der	abnehmenden	‘Halbwertzeit	des	Wissens’	hat	

lebenslanges	Lernen	darüber	hinaus	eine	zentrale	Bedeutung	bekommen.	Für	Unterneh-

men	bedeutet	Weiterbildung	die	Steigerung	ihrer	Innovations-	und	Wettbewerbsfähig-

keit,	für	Arbeitnehmer	die	Steigerung	ihrer	Beschäftigungsfähigkeit.	Die	Wirtschaft	hat	die	

Bedeutung	des	lebenslangen	Lernens	seit	langem	erkannt.	Die	europäischen	Arbeitgeber	

gaben	bereits	1999	etwa	100	Mrd.	Euro	jährlich	für	die	betriebliche	Weiterbildung	ihrer	

Mitarbeiter	 aus.	 Parallel	muss	 –	 entsprechend	dem	 individuellen	Nutzen	–	 auch	die		

Eigenverantwortung	und	das	Eigenengagement	der	Arbeitnehmer	für	ihre	Weiterbildung	

und	Qualifizierung	 gestärkt	werden.	Um	 lebenslanges	 Lernen	 zu	befördern,	müssen	

Bildungssysteme	durchlässig	gestaltet	sein.	Dies	bedeutet	 insbesondere,	die	Bereiche	

der	beruflichen	Bildung	und	der	Hochschulbildung	besser	miteinander	zu	verzahnen	

und	jeden	Abschluss	so	zu	konzipieren,	dass	er	automatisch	ein	Anschluss	an	Weiterbe-

schäftigung	ist.	Es	geht	darum,

	 	Lebenslanges	 Lernen	zu	einer	Selbstverständlichkeit	 für	den	Einzelnen	zum	Erhalt	

seiner	Beschäftigungsfähigkeit	und	damit	Chancen	auf	dem	Arbeitsmarkt	zu	machen,	

ebenso	für	Unternehmen	zur	ständigen	Verbesserung	ihrer	Innovations-	und	Wett-

bewerbsfähigkeit,

	 	die	Bildungssysteme	durchlässiger	zu	gestalten,	um	möglichst	viele	zusätzliche	Bil-

dungs-	und	Karrierewege	zu	eröffnen	und	so	alle	Potenziale	zu	erschließen.
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IV.  Welche Rolle kann die EU in Bezug auf Flexicurity spielen

Die	Arbeitsmarktpolitik	ist	in	der	Verantwortung	der	Mitgliedstaaten.	Aufgabe	der	Euro-

päischen	 Union	 ist	 es,	 die	 Bemühungen	 der	 Mitgliedstaaten,	 ihre	 Arbeitsmärkte	 zu	

modernisieren,	zu	flankieren	und	zu	unterstützen.	Sie	ist	dabei	strikt	an	den	Grundsatz	

der	Subsidiarität	gebunden.	Eine	Harmonisierung	der	nationalen	Arbeitsrechtssysteme	

würde	dem	Subsidiaritätsgrundsatz	entgegenstehen	und	in	gewachsene	Traditionen	und	

Strukturen	eingreifen.	Für	die	EU	stellen	sich	vor	allem	folgende	Herausforderungen:

	 	Über	die	Europäische	Beschäftigungsstrategie,	die	seit	200�	in	den	Steuerungsmecha-

nismus	der	neu	ausgerichteten	Lissabon-Strategie	integriert	ist,	fördert	die	EU	die	Zu-

sammenarbeit	der	Mitgliedstaaten	in	Bezug	auf	die	nationalen	Arbeitsmarktpolitiken.	

In	der	beschäftigungspolitischen	Leitlinie	21	haben	sich	die	Mitgliedstaaten	darauf	

verständigt,	Flexibilität	und	Beschäftigungssicherheit	in	ein	ausgewogenes	Verhältnis	

miteinander	 zu	bringen.	Die	 EU	 sollte	 sich	 für	 die	 entschlossene	Umsetzung	der	

Selbstverpflichtung	der	Mitgliedstaaten	einsetzen	und	zugleich	den	Austausch	von	

Best	Practice	inner-	und	außerhalb	der	Europäischen	Beschäftigungspolitik	fördern.

	 	Die	EU	darf	zudem	die	Zielsetzung	von	Flexicurity	nicht	durch	eigene	Initiativen	kon-

terkarieren.	Die	Mitgliedstaaten	brauchen	dringend	Freiräume,	um	den	notwendigen	

Schutz	und	die	erforderliche	Flexibilität	am	Arbeitsmarkt	entsprechend	der	jeweiligen	

nationalen	Ausgangsbedingungen	auszutarieren.	Neue	europäische	sozialpolitische	

Regulierungen	mit	zusätzlichen	Belastungen	für	Unternehmen	würden	Europa	vom	

Erreichen	dieses	Ziels	noch	weiter	entfernen.	Insbesondere	das	Grünbuch	Arbeits-

recht	enthält	jedoch	an	mehreren	Stellen	Ansätze,	die	der	Zielsetzung	der	Flexicurity	

widersprechen	und	weitere	Regulierungen	suggerieren.

	 	Der	Flexicurity-Ansatz	ist	eng	verknüpft	mit	dem	Ziel	von	„Better	Regulation“,	dem	

umfassenden	 Bürokratieabbau	 und	 den	 richtigen	 Rahmenbedingungen	 für	 mehr	

wettbewerbsfähige	Arbeitsplätze	 in	Europa.	Die	EU	sollte	daher	 ihre	 Initiativen	 im	

Rahmen	von	„Better	Regulation“	entschlossen	vorantreiben,	den	Binnenmarkt	voll-

enden	und	die	europäischen	Rahmenbedingungen	für	die	Umsetzung	wissenschaft-

licher	Forschungsergebnisse	verbessern.

V.  Flexicurity als ein Element einer umfassenden Reform-
strategie zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit

Die	Modernisierung	der	Arbeitsmärkte	muss	Teil	einer	umfassenden	Reformstrategie	für	

mehr	Wachstum	und	Beschäftigung	sein,	die	neben	dem	Arbeitsmarkt	auch	Maßnahmen	

in	den	Bereichen	Steuern,	Bildung	und	Innovation,	Tarif-	und	Wettbewerbspolitik,	öffent-

liche	Finanzen	sowie	bessere	Rechtssetzung	enthält.	Nicht	zuletzt	die	Beschäftigungs-

strategie	der	OECD	betont	den	Zusammenhang	zwischen	makroökonomischer	Politik	

und	Arbeitsmarktentwicklung.	Wirtschaftliches	Wachstum	bleibt	ein	zentraler	Motor	für	

mehr	und	bessere	Arbeitsplätze.	Trotz	der	gegenwärtigen	guten	Konjunktur	ist	Europa	

hier	im	Vergleich	zu	wichtigen	Konkurrenten	im	Hintertreffen.	In	den	letzten	zehn	Jahren	

lag	das	durchschnittliche	jährliche	Wachstum	in	den	USA	ein	Prozent	über	dem	der	EU	

und	ist	die	Produktivität	in	den	USA	schneller	gewachsen	als	in	der	EU,	so	dass	sich	der	

Vorsprung	der	USA	weiter	vergrößert	hat.	Es	muss	gelingen,	die	Wettbewerbskraft	der	

Unternehmen	 durch	 geeignete	 Rahmenbedingungen	 zu	 stärken.	 Nur	 dann	 wird	 ein	

nachhaltiges	Beschäftigungswachstum	erreicht	werden	können.




